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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1989

Index

21/01 Handelsrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §1 Abs1 Z2;

GrEStG 1955 §10 Abs1;

HGB §142;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 417;

Rechtssatz

Ausführungen zur Berechnung der Gegenleistung, wenn ein Gesellschafter einer nur aus zwei Gesellschaftern

bestehenden Personenhandelsgesellschaft nach Ausscheiden des anderen Gesellschafters durch Anwachsung das

Alleineigentum an einem bisher im Gesamthandeigentum der Gesellschaft gestandenen Grundstück erwirbt.
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